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Amtliche Bekanntmachungen
der Stadtverwaltung Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlich/nichtöffentlichen Sitzung

des Hauptausschusses

Sitzungstermin: 04.03.2019
Uhrzeit: 18:30 Uhr

Sitzungsort: Rathaus Sitzungssaal

Markt 21
14913 Jüterbog

Amtliche Bekanntmachungen
anderer Stellen

- Öffentliche Bekanntmachung zum Anordnungsbeschluss
Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirt-
schaft und Flurneuordnung (Dienstsitz Potsdam) ordnet
gemäß § 1 i.V.m. § 37 FlurbG1 sowie den Bestimmun-
gen des BbgLEG2  das Flurbereinigungsverfahren
Niederer Fläming II Verfahrens - Nr. 1/001/19 ...... Seite 11

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1.  Eröffnung der Sitzung
- Feststellung der frist- und formgerechten Einladung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Entscheidung gem. § 42 Abs. 3 S. 2 BbgKVerf über evtl.
Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentli-
chen Teil der Sitzung vom 04.02.2019

3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwohnerfragestunde
5. Anfragen und Mitteilungen

nichtöffentlicher Teil:

6. Entscheidung gem. § 42 Abs. 3 S. 2 BbgKVerf über
evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift über den
nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 04.02.2019

7. Ankauf eines Grundstückes in Jüterbog, Schloßstraße
16, Flur 2, Flurstücke 16 und 233

8. Verkauf einer Teilfläche A, B, C, D, A aus dem Flur-
stück 156 der Flur 15 in Jüterbog, Schillerstraße

9. Bau- und Nutzungsänderung Kita zum Schulhort der
Lindengrundschule, Geschwister-Scholl-Straße 10A in
14913 Jüterbog - Vergabe von Bauleistungen - Los 16 -
Landschaftsbauarbeiten

10. Bau- und Nutzungsänderung Kita zum Schulhort der
Lindengrundschule, Geschwister-Scholl-Straße 10A in
14913 Jüterbog - Vergabe von Bauleistungen - Los 11 -
Fassadenbauarbeiten

11. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutz-
konzept - 3. BA , Geschwister-Scholl-Grundschule,
Eichenweg 43, 14913 Jüterbog - Vergabe von Bau-
leistungen - Los 2 - Fenster und Türen

12. Ersatzneubau Schulspeisung-, Hort- und Hausmeister-
räume Geschwister-Scholl-Grundschule Jüterbog
Vergabe von Bauleistungen, Los 3: Dachabdichtungs-
und Dachklempnerarbeiten

13.  Ausbau der Goethestraße in Jüterbog
Vergabe der Ausgleichsleistung

14. Anfragen und Mitteilungen

Jüterbog, 11.02.2019

Arne Raue

Bürgermeister

der Stadt Jüterbog
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Bekanntmachung
einer öffentlich/nichtöffentlichen Sitzung der

Stadtverordnetenversammlung

Sitzungstermin: 27.02.2019
Uhrzeit: 19:00 Uhr

Sitzungsort: Rathaus Sitzungssaal

Markt 21
14913 Jüterbog

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
- Feststellung der frist- und formgerechten Einladung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Entscheidung gem. § 42 Abs. 3 S. 2 BbgKVerf über evtl.
Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentli-
chen Teil der Sitzung vom 30.01.2019

3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordneten-

versammlung und des Bürgermeisters
5. Einwohnerfragestunde
6. Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordneten-

versammlung
7. Beschlusskontrolle
8. Beschluss über die Bereitstellung von Flächen aus

artenschutzrechtlichen Gründen
9. Neubau eines Jugendclubs im Rahmen der Gebiets-

förderung Soziale Stadt „Jüterbog II“
10. Kostenlose Nutzung des Jugendclubs Jüterbog II für das

Sommerfest der Flüchtlingshilfe

nichtöffentlicher Teil:

11. Entscheidung gem. § 42 Abs. 3 S. 2 BbgKVerf über
evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift über den
nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 30.01.2019

12. Geschwister-Scholl-Grundschule, Eichenweg 43, 14913
Jüterbog - Vergabe von Planungsleistungen LP 5
- 9 für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brand-

schutzkonzept - 3. BA
13. Verkauf der Liegenschaft Gewerbering 7
14. Anfragen und Mitteilungen
15. Schließung der Sitzung

Jüterbog, 12.02.2019

Arne Raue

Bürgermeister

der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates

Markendorf

Sitzungstermin: 04.03.2019
Uhrzeit: 19:00 Uhr

Sitzungsort: Feuerwehrhaus Fröhden
Fröhden
Fröhdener Siedlung 19
14913 Jüterbog

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1. Begrüßung
2. Anfragen und Mitteilungen
3. Sonstiges

Jüterbog, 05.02.2019

Arne Raue

Bürgermeister

der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates

Fröhden

Sitzungstermin: 04.02.2019
Uhrzeit: 19:00 Uhr

Sitzungsort: Feuerwehrhaus Fröhden
Fröhden
Fröhdener Siedlung 19
14913 Jüterbog

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1. Begrüßung
2. Anfragen und Mitteilungen
3. Sonstiges

Jüterbog, 05.02.2019

 Arne Raue

Bürgermeister

der Stadt Jüterbog
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Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates

Werder

Sitzungstermin: 08.03.2019
Uhrzeit: 19:00 Uhr

Sitzungsort: Gemeinderaum Werder

Werder
14913 Jüterbog

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1. Begrüßung
2. Anfragen und Mitteilungen
3. Sonstiges

Jüterbog, 05.02.2019

Arne Raue

Bürgermeister

der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates

Grüna

Sitzungstermin: 04.03.2019
Uhrzeit: 18:30 Uhr

Sitzungsort: Gemeinderaum Grüna
Grüna
Grüna 103
14913 Jüterbog

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1. Begrüßung
2. Anfragen und Mitteilungen
3. Sonstiges

Jüterbog, 05.02.2019

Arne Raue

Bürgermeister

der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates

Neuheim

Sitzungstermin: 12.03.2019
Uhrzeit: 19:00 Uhr

Sitzungsort: Gemeindehaus Neuheim
Neuheim
Neuheim 1
14913 Jüterbog

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1. Begrüßung
2. Anfragen und Mitteilungen
3. Sonstiges

Jüterbog, den 05.02.2019

 Arne Raue

Bürgermeister

der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates

Kloster Zinna

Sitzungstermin: 07.03.2019
Uhrzeit: 18:00 Uhr

Sitzungsort: Webhaus
Kloster Zinna
Berliner Straße 72
14913 Jüterbog

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1. Begrüßung
2. Anfragen und Mitteilungen
3. Sonstiges

Jüterbog, 05.02.2019

Arne Raue

Bürgermeister

der Stadt Jüterbog



20.02.2019 Ausgabe 02/2019  28. Jahrgang Amtsblatt für die Stadt Jüterbog 5

Bekanntmachung über das
Widerspruchsrecht von Wahlberechtigten

bezüglich der Weitergabe ihrer Daten

Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörde nach den
Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) Parteien,
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatli-
cher oder kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder
Abstimmung vorausgehenden Monaten Auskunft aus dem
Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und
Anschriften von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen darf,
für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen
bestimmend ist (§ 50 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 44 Abs. 1 Satz 1
BMG). Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei
nicht mitgeteilt werden (§ 50 Abs. 1 Satz 2 BMG).

Sie haben das Recht, der Übermittlung ihrer Daten durch die
Einrichtung einer Übermittlungssperre zu widersprechen (§
50 Abs. 5 BMG). Wer bereits früher einer entsprechenden
Übermittlung widersprochen hat, braucht nicht erneut zu
widersprechen; die Übermittlungssperre bleibt bis zu ei-
nem schriftlichen Widerruf gespeichert. Wahlberechtigte,
die ab sofort von diesem Recht Gebrauch machen möchten,
können sich dazu mit uns schriftlich oder auch persönlich
wie folgt in Verbindung setzen:

Anschrift: Markt 21, 14913 Jüterbog
Zimmer: 107
Telefon: 463233, -236, -237
E-Mail: meldeamt@jueterbog.de

Öffnungszeiten:
montags: 9-12 Uhr und 13-15 Uhr
dienstags: 9-12 Uhr und 13-16 Uhr
donnerstags: 9-12 Uhr und 13-18 Uhr

Jüterbog, den 24.01.2018

i. A. Wasmansdorff

Rechts- und Ordnungsamtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung über das
Widerspruchsrecht zur Verarbeitung

personenbezogener Daten der Mitglieder in
den Wahlvorständen in der Stadt Jüterbog

zur  Europa- und Kommunalwahlen am
26.05.2019

Landtagswahl und Bürgermeisterwahl am
01.09.2019 und

eventuell notwendig werdenden Stichwahl
zur Bürgermeisterwahl am 22.09.2019

Die Stadt Jüterbog ist gemäß § 4 Europawahlgesetz i.V.m. §
9 Abs. 4 Bundeswahlgesetz, § 46 Abs. 5 Brandenburgisches

Landeswahlgesetz und § 92 Abs. 6 des Brandenburgischen
Kommunalwahlgesetzes befugt, eine Datei von wahlberech-
tigten Personen anzulegen, die zur Tätigkeit in den Wahlvor-
ständen verpflichtet und geeignet sind. Zu diesem Zweck dür-
fen folgende Daten verarbeitet werden:

1. Vor- und Familiennamen,
2. Wohnort und Anschrift,
3. Telefonnummern und E-Mail-Adressen,
4. Tag der Geburt sowie
5. bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen sowie die

jeweils ausgeübte Funktion.

Die Betroffenen haben das Recht, der Verarbeitung ihrer Da-
ten zu widersprechen.
Der Widerspruch ist zur Niederschrift oder schriftlich an die
Stadt Jüterbog, Wahlen, Markt 21, 14913 Jüterbog zu rich-
ten.

Jüterbog, 22.01.2019

Arne Raue

Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Wahl der Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Jüterbog und

Wahl der Ortsbeiräte in den Ortsteilen Grüna,
Kloster Zinna, Markendorf,

Fröhden, Neuheim, Neuhof und Werder
am 26. Mai 2019

Bekanntmachung der Wahlleiterin
vom 05.02.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen
Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und
§ 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahl-
verordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltag und Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahl-
zeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 15. Au-
gust 2018 (GVBl. II Nr. 52) findet die

Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Jüterbog
sowie die
Wahl der Ortsbeiräte in den Ortsteilen Grüna, Klos-
ter Zinna, Markendorf, Fröhden, Neuheim, Neuhof
und Werder

am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8 bis
18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales
die Wahltermine für die vorgenannten Hauptwahlen durch
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Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31
Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für
diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergän-
zend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Jüterbog

1. Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten
Es sind insgesamt 22 Stadtverordnete zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Jüterbog hat
durch Beschluss das Wahlgebiet in einen Wahlkreis ein-
geteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-
einigungen und Wählergruppen sowie
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern einge-
reicht werden. Daneben können Parteien, politische
Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam
einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen.
Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer
Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden. Sie müssen spätestens bis zum
Donnerstag, den 21. März 2019, 12 Uhr, bei der
Wahlleiterin der Stadt Jüterbog, Markt 21, 14913
Jüterbog schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist der Wahlleiterin der Stadt Jüterbog durch
die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zu-
sammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Don-
nerstag, den 21. März 2019, 12 Uhr, schriftlich anzuzei-
gen. Die Erklärung der an dem Zusammenschluss betei-
ligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen
Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für
das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder
dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem
Vertretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet
sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen
Wahlvorschlag
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe, Listen-
vereinigung oder Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber
können nur einen wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag
einreichen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge

6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV einge-
reicht werden. Sie müssen enthalten

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder
die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburts-
ort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift ei-
ner jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers
in erkennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit
dem Namen übereinstimmen, den diese im Lan-
de führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
se; aus dem Namen muss hervorgehen, dass es
sich um eine Wählergruppe handelt; der Name
und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den
Namen von Parteien oder politischen Vereinigun-
gen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Na-
men der Listenvereinigung und, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätz-
lich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Par-
teien, politischen Vereinigungen und Wähler-
gruppen anzugeben,

 e) den Namen des Wahlgebietes

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e
bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine
Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.
Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf
höchstens insgesamt 33 Bewerberinnen und Be-
werber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.
Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder
ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für
sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahl-
vorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des
für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin
oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der
Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder
dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die
Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nach-
zuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung
muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen
Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unter-
zeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer
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Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers muss
von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf ei-
nem Wahlvorschlag für die Wahl zur Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Jüterbog benannt sein. Die
Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag
einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei
sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser
Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin
oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an fol-
gende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der  Bewerber muss durch

eine Versammlung zur Aufstellung der Bewerber-
innen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG
bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zu-
stimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster
der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1
BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag
von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin
oder der Bewerber in der Zustimmungserklärung
zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften an-
zugeben oder zu erklären, dass sie oder er par-
teilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzun-
gen gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzel-
bewerber.

7.2 Zur Wählbarkeit

7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wähl-
bar alle Deutschen im Sinne des Artikels 116
Absatz 1 des Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollen-

det haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet

ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach §
11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn
sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht be-

sitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in

Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches
in einem psychiatrischen Krankenhaus be-
findet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Äm-
ter nicht besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unions-
bürgern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1
BbgKWahlG auch alle Staatsangehörigen an-
derer Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollen-

det haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet

ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist
nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar,
wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht

besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in

Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches
in einem psychiatrischen Krankenhaus be-
findet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen
Einzelfallentscheidung im Herkunfts-
mitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin
und für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahl-
behörde nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32
Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass
die vorgeschlagene Bewerberin oder der vorgeschla-
gene Bewerber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müs-
sen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätz-
lich eine Versicherung an Eides statt nach dem Mus-
ter der Anlage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3
BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber
vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber
gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder
politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein
(Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch De-
legierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1)
aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders
gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahl-
gebiet keine Organisation hat, können die Bewerber-
innen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch
die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei oder politischen Vereinigung oder
deren Delegierte oder durch die für die Wahl zum Kreis-
tag des Landkreises Teltow-Fläming wahlberechtig-
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ten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung
oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesam-
ten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die
Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist,
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten
Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und
Anhängerversammlung) der Wählergruppe in gehei-
mer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann
auch durch Delegierte geschehen, die von den Mit-
gliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1)
aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders
gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die
Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für
mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entspre-
chend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listen-
vereinigung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer
gemeinsamen Mitglieder- oder
Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung
bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Bestim-
mungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänger-
innen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entwe-
der einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu la-
den.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die
geheime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber so-
wie der Delegierten für die Delegiertenversammlung
vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewer-
bern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.
In der Versammlung müssen sich mindestens drei
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Dele-
gierte an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger-
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5
Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvor-
schlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die
Art, der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form
der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglie-
der, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten
sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen.
Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Ver-
sammlung und zwei von der Versammlung bestimm-
te Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu
versichern, dass die gesetzlichen
Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33

Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften

9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften

9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen
Vereinigungen, die am 17. August 2018
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags
im 19. Deutschen Bundestag oder im 6. Land-
tag Brandenburg durch mindestens eine im
Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder
durch mindestens einen im Land Brandenburg
gewählten Abgeordneten oder im Kreistag des
Landkreises Teltow-Fläming durch mindestens
eine Kreistagsabgeordnete oder durch
mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder
in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Jüterbog durch mindestens eine Stadtverord-
nete oder durch mindestens einen Stadtverord-
neten seit der letzten Wahl ununterbrochen
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von
Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 17.
August 2018 aufgrund eines zurechenbaren
Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises
Teltow-Fläming durch mindestens eine
Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens
einen Kreistagsabgeordneten oder in der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Jüterbog durch mindestens eine Stadtverord-
nete oder durch mindestens einen Stadtverord-
neten seit der letzten Wahl ununterbrochen
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von
Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften gilt ferner nicht für Listenvereinigungen,
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten
Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer
9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen
für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und
Einzelbewerbern, die am 17. August 2018
aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreis-
tag des Landkreises Teltow-Fläming oder in der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Jüterbog vertreten sind, sind von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politi-

schen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer
Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder
eines Einzelbewerbers, die oder der nach der
vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften nicht be-
freit ist, sind im Falle eines wahlgebiets-
bezogenen Wahlvorschlags mindestens 20
Unterstützungsunterschriften von im Wahl-
gebiet wahlberechtigten Personen beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungs-
unterschrift der wahlberechtigten Person ist
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spätestens bis zum
Mittwoch, den 20. März 2019, 16 Uhr,
bei der
Wahlbehörde, Stadt Jüterbog, Einwohner-
meldeamt, Markt 21, 14913 Jüterbog
zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei
einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder ei-
nem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land,
vor einer Notarin oder einem Notar oder einer
anderen zur Beglaubigung von Unterschriften
ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu
von mir auf Anforderung ausgegebenen Unter-
schriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der
Wahlbehörde (Stadt Jüterbog, Einwohner-
meldeamt, Markt 21, 14913 Jüterbog)
spätestens bis
Mittwoch, den 20. März 2019, 16 Uhr,
vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften
sind auf den von mir aufgelegten oder ausge-
gebenen amtlichen Formblättern für Unter-
schriftenlisten nach dem Muster der Anlage 6
zu  § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV un-
ter Beachtung folgender Vorschriften zu erbrin-
gen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung
des Wahlvorschlagsträgers sofort bei der
Wahlbehörde, Stadt Jüterbog, Einwohnermel-
deamt, Markt 21, 14913 Jüterbog aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vorna-
men sowie Anschrift einer jeden Bewerberin und
eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihen-
folge anzugeben. Daneben ist beim
Wahlvorschlag einer Partei, politischen Ver-
einigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung
deren Name und, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese,
anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch
schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die
Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Rei-
henfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt
worden sind, oder eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die Bestimmung der Bewerber-
innen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge
vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer
Listenvereinigung sind ferner auch die Namen,
und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen
der an ihr beteiligten Gruppierungen
anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin
oder eines Einzelbewerbers ist die
Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag"
anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers
werde ich unter den vorgenannten Vorausset-
zungen auch amtliche Formblätter für die
Unterzeichnung des Wahlvorschlags  bei ei-
ner ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor ei-
ner Notarin oder einem Notar oder bei einer
anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle
ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Ver-
einigungen, Wählergruppen oder Listen-
vereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung
der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer
Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
stützungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils
einen Wahlvorschlag für die Wahl zur
Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Jüterbog unterzeichnen. Hat eine Person für
diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag
unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für die-
se Wahl geleisteten Unterstützungsunter-
schriften ungültig.

9.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung gegeben sein. Die Unterzeich-
nung des Wahlvorschlags durch die Bewerber-
innen und Bewerber selbst ist unzulässig.

9.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vor-
namen, Tag der Geburt und Anschrift der unter-
zeichnenden Person sowie das Datum der
Unterschriftsleistung anzugeben. Die unter-
zeichnende Person hat sich vor der Unter-
schriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknah-
me gültiger Unterstützungsunterschriften ist
wirkungslos.

9.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer
körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der
Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Per-
son ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen,
die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine
wahlberechtigte Person, die wegen einer Be-
hinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehör-
de aufzusuchen, kann auf Antrag die Unter-
stützungsunterschrift durch Erklärung vor einer
oder einem Beauftragten der Wahlbehörde er-
setzen. Der Antrag kann bis Montag, den 18.
März 2019, 16 Uhr, schriftlich bei der Wahlbe-
hörde gestellt werden.

9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, die die
Unterstützungsunterschrift auf der von mir auf-
gelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste
leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet
(im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlags) zum Zeitpunkt ihrer Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 12
Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfol-
ge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht mehr
behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht
mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die
Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft bezeichnet
ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonsti-
ge Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berüh-
ren, können bis zu der Entscheidung über die Zulassung
der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) besei-
tigt werden.
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11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 28.03.2019 in öffent-
licher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge.
Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39
BbgKWahlV verwiesen.

B Wahl zum Ortsbeirat in den Ortsteilen Grüna, Kloster
Zinna, Markendorf, Fröhden, Neuheim, Neuhof und
Werder

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3
bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Jüterbog gelten
für die Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Grüna, Kloster
Zinna, Markendorf, Fröhden, Neuheim, Neuhof und Wer-
der mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat in den o.g. Orts-
teilen ist das Gebiet dieses Ortsteils.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu
wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin
und einen Bewerber enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 4
Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG
wählbar sind und im zuständigen Ortsteil ihren ständigen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Jüterbog wahlberechtigten Mitglieder der
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder
deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und
Bewerber sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Orts-
beirat in den jeweiligen Ortsteilen bestimmen, sofern die
Anzahl der im jeweiligen Ortsteil wahlberechtigten
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder
Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitglieder-
versammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die
Anzahl der in der Stadt Jüterbog wahlberechtigten Mit-
glieder nicht für die Durchführung einer Mitglieder-
versammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buch-
stabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung,
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind für den Ortsteil Kloster Zinna
mind. 5 Unterstützungsunterschriften beizufügen.
Für die Ortsteile Grüna, Markendorf, Fröhden, Neuheim,
Neuhof und Werder entfällt diese Regelung gemäß § 28a
Abs. 1 BbgKWahlG.

Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind
auch die Parteien, politischen Vereinigungen und Wähler-
gruppen befreit, die am 17. August 2018 aufgrund eines
zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des jeweili-
gen Ortsteils durch mindestens ein Mitglied seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechen-

des gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die
aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im jeweiligen Orts-
beirat vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gel-
ten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft. Sie können die
Vordrucke bei mir anfordern oder nutzen Sie unser
Internetportal www.jueterbog.de/Wahlen. Dort finden Sie
alle Vordrucke, Informationen und Hinweise zur Kommu-
nalwahl 2019.

Jüterbog, 05.02.2019

I. Berginski

Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung der Wahlleiterin

Das Wahlamt der Stadtverwaltung Jüterbog gibt hiermit amt-
lich bekannt:

Der gewählte Stadtverordnete Philip Petzhold beendet sein
Mandat zum 06.02.2019.

Herr Michael Maurer ist als Ersatzperson auf der Liste DIE
LINKE zur Annahme des Mandates als Stadtverordneter an-
geschrieben worden.

Er hat das Mandat nicht angenommen.

Frau Petra Haase ist auf der Liste DIE LINKE die nächste
Ersatzperson. Sie wurde zur Annahme des Mandates als
Stadtverordnete angeschrieben.

Frau Petra Haase hat das Mandat angenommen.

Mit der Annahmeerklärung rückt die Ersatzperson Petra Haase
als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung nach.

Jüterbog, 12.02.2019

I. Berginski

Wahlleiterin
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Wahlhelfer gesucht!

26.05.2019
Europawahl und
Kommunalwahlen (Kreistag,
Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte)

01.09.2019
Landtagswahl und Bürgermeisterwahl

22.09.2019
eventuell notwendige Stichwahl zur
Bürgermeisterwahl

In der Stadt Jüterbog werden zu jedem Wahltermin rund 200
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die Durchführung der
Wahlen 2019 benötigt. Gesucht werden Wahlvorsteher und
ihre Stellvertreter sowie Beisitzer für alle 17 Wahllokale im
Stadtgebiet und 3 Briefwahlvorstände.

Wahlen bieten den Bürgern die Möglichkeit, nicht nur ihr
Wahlrecht aktiv auszuüben, sondern auch Demokratie haut-
nah zu erleben, indem sie uns als Wahlhelfer unterstützen.

Was muss ein Wahlhelfer am Wahlsonntag tun? Aufgaben
des Wahlvorstandes sind im Wesentlichen:

•  die Wahlberechtigung der Wähler zu prüfen,
• die Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis an-

zubringen,
• die Stimmzettel auszugeben,
• die Wahlkabinen und Wahlurnen zu beaufsichtigen,
• den gesamten Wahlvorgang vor Störungen und Be-

einflussungen zu schützen
und

• ab 18 Uhr die Stimmzettel auszuzählen.

Diese Tätigkeit nimmt nicht den ganzen Tag in Anspruch.
Folgende Einsatzzeiten sind möglich: 7:30 Uhr – 13:00 Uhr,
13:00 Uhr – 18:00 Uhr, 7:30 Uhr – 18:00 Uhr.
Zur Auszählung der Stimmen ab 18:00 Uhr müssen alle Mit-
glieder des Wahlvorstandes anwesend sein. Für ihr Engage-
ment erhalten die Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld.

Interessierte wahlberechtigte Bürger melden sich bitte bei:

Stadt Jüterbog, Wahlen, Markt 21, 14913 Jüterbog
Tel. 03372/463112 Juliane Bergmann oder
03372/463151 Iris Berginski
Fax. 03372/463410
E-Mail: wahlen@jueterbog.de
oder nutzen Sie das Onlineformular auf unserer Internetseite
www.jueterbog.de / Wahlen

Sie haben die Möglichkeit sich für alle Wahlen 2019 als Wahl-
helfer anzumelden.

Geben Sie bitte Folgendes an:

Mit der Anmeldung als Wahlhelfer stimmen Sie der Verarbei-
tung Ihrer Daten gemäß Datenschutz-Grundverordnung im
Zusammenhang mit Wahlen zu.
Die Daten werden für keinen weiteren Zweck verwendet. Nä-
here Informationen finden Sie auf unserer Internetseite
www.jueterbog.de / Wahlen.

Jüterbog, 15.01.2019

I. Berginski

Wahlleiterin

Amtliche Bekanntmachungen
anderer Stellen

Öffentliche Bekanntmachung zum
Anordnungsbeschluss

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und
Flurneuordnung  (Dienstsitz Potsdam) ordnet gemäß § 1 i.V.m.
§ 37 FlurbG1

sowie den Bestimmungen des BbgLEG2 das
Flurbereinigungsverfahren Niederer Fläming II

Verfahrens - Nr. 1/001/19
an.

1. Verfahrensgebiet

Das Verfahrensgebiet wird für die nachstehend aufgeführ-
ten Flurstücke festgestellt:

Land Brandenburg, Landkreis Teltow - Fläming

1 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008
(BGBl. I S. 2794)

2 Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz vom 29.06.2004 (GVBl. I/04, Nr.
14, S. 298), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10.07.2014
(GVBl.I/14, Nr. 33, S. 1)
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Gemeinde Niederer Fläming, Gemarkung Welsickendorf
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Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage zu diesem Be-
schluss beigefügten Gebietskarte im Maßstab von ca. 1:
50.000 dargestellt. Es hat eine Größe von ca. 1.034 ha.

2. Bekanntmachung und Auslage

Der entscheidende Teil des Anordnungsbeschlusses wird in
den Flurbereinigungsgemeinden und den daran angrenzen-
den Gemeinden öffentlich bekannt gemacht.

Der vollständige Anordnungsbeschluss mit Gründen, Gebiets-
karte (Anlage 1) und Anlage 2  (Information der Beteiligten
über  gemäß Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 DSGVO  durch-
zuführenden Erhebung personenbezogener Daten) liegen zur
Einsichtnahme für die Beteiligten zwei Wochen lang nach
der Bekanntmachung im

Gemeinde Niederer Fläming, Gemarkung Welsickendorf

im Amt Dahme/Mark
Hauptstraße 48/49
15936 Dahme/Mark

in der Gemeinde Niedergörsdorf
Dorfstraße 14 f
14913 Niedergörsdorf

in der Stadt Jüterbog
Markt 21
14913 Jüterbog

in der Stadt Baruth/Mark
Ernst-Thälmann-Platz 4
15837 in derBaruth/Mark

in der Stadt Jessen (Elster)
Schlossstraße 11
06917 Jessen

in der Stadt Schönewalde
Markt 48
04916 Schönewalde

in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal
Ruhlsdorf
Frankenfelder Straße 10
14947 Nuthe-Urstromtal

jeweils während der Geschäftszeiten aus.

Gleichzeitig liegt der vollständige Beschluss mit seinen Anla-
gen 1 und 2 im

Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Groß Glienicke
Seeburger Chaussee 2, Haus 4
14476 Potsdam

aus.

3. Beteiligte

An dem Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG
beteiligt:

- als Teilnehmer

die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden
Grundstücke, sowie die den
Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten.

- als Nebenbeteiligte

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk
Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen
werden,

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land
für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten
(§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert
werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG),

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem
Verfahrensgebiet räumlich zusammenhängt und dieses
beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird,

d) Inhaber von Rechten an den zum Verfahrensgebiet ge-
hörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen
Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Be-
sitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen
oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken,

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55
FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§
61 Satz 2 FlurbG),

f) Eigentümer von nicht zum Verfahrensgebiet gehörenden
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Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs-
oder Ausführungskosten auferlegt wird (§§ 42 Abs. 3 und
106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen
an der Grenze des Verfahrensgebietes mitzuwirken ha-
ben (§ 56 FlurbG).

4. Teilnehmergemeinschaft

Mit diesem Anordnungsbeschluss entsteht gemäß § 16 FlurbG
die Teilnehmergemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen
Rechts, die aus den Eigentümern der Grundstücke sowie aus
den diesen gleichstehenden Erbbauberechtigten gebildet wird.
Sie führt den Namen

„Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungs-
verfahrens Niederer Fläming II“

und hat ihren Sitz in Gräfendorf. Die Teilnehmergemeinschaft
steht nach § 17 FlurbG unter der Aufsicht der oberen
Flurbereinigungsbehörde.

Die Teilnehmergemeinschaft hat hinsichtlich der ihr gemäß §
3 BbgLEG  übertragenen Aufgaben die verfahrensrechtliche
Stellung der Flurbereinigungsbehörde.

5. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber
zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind
gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten nach erfolgter Bekanntmachung dieses Beschlusses
beim

Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Groß Glienicke
Seeburger Chaussee 2, Haus 4
14476 Potsdam

anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingli-
che Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen Rech-
ten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nut-
zung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von
Grundstücken beschränken.

Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der
Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu
setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der
Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist an-
gemeldet oder nachgewiesen, so kann die obere
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und
Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 Abs.
3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen
Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Betei-
ligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

3 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom

19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom

13.05.2015 (BGBl. I S. 706)

6. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums

In Anwendung der §§ 34 und 85 Ziff. 5 FlurbG ist von der
Bekanntgabe des Beschlusses an bis zur Unanfechtbarkeit
des Flurbereinigungsplanes in folgenden Fällen die Zustim-
mung der oberen Flurbereinigungsbehörde erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im
Flurbereinigungsgebiet geändert werden soll; dies gilt
nicht für die Änderungen, die zum ordnungsgemäßen
Wirtschaftsbetrieb gehören,

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen,
Hangterrassen und ähnliche Anlagen errichtet, herge-
stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden sol-
len,

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke,
Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und
Ufergehölze beseitigt werden sollen. Die Beseitigung
ist nur in Ausnahmefällen möglich, soweit
landeskulturelle Belange, insbesondere die des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege nicht beein-
trächtigt werden,

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die
den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung
übersteigen.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden,
so können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt
bleiben. Die  obere Flurbereinigungsbehörde kann den frühe-
ren Zustand gemäß § 137 FlurbG wieder herstellen lassen,
wenn dieses der Flurbereinigung dienlich
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen
worden, so muss die obere Flurbereinigungsbehörde Ersatz-
pflanzungen anordnen.

Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorge-
nommen worden, so kann die obere Flurbereinigungsbehörde
anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abge-
holzte oder verlichtete Fläche nach Anweisungen der Forst-
aufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu brin-
gen hat.

Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben b),
c) und d) dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten und
können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € für den einzel-
nen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des
OWiG3 ). Unter Umständen kann auch eine höhere Geldbuße
auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können
Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungs-
widrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG).

7. Finanzierung des Verfahrens

Die Verfahrenskosten trägt gemäß § 104 FlurbG das Land
Brandenburg.
Die Ausführungskosten trägt gemäß § 105 FlurbG die
Teilnehmergemeinschaft.
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Anlagen (ausgelegt gemäß Ziffer 2 des Anordnungs-
beschlusses):
Anlage 1 – Gebietskarte
Anlage 2 – Informationen gemäß Art. 13 Abs. 1 und Art. 14

Abs. 1 DSGVO  über die     Erhebung personen-
bezogener Daten im Rahmen der Durchführung
von  Flurbereinigungsverfahren

4 Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8.07.2014
(BGBl. I S. 890)

8. Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses wird nach § 80
Abs. 2 Ziff. 4 VwGO4 angeordnet.

9. Gründe

Ausgelegt gemäß Ziffer 2 des Anordnungsbeschlusses.

10. Hinweis

Im Rahmen der Flurbereinigung werden personenbezogene
Daten der Beteiligten erhoben. Eine entsprechende Informati-
onen gemäß Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 DSGVO  über
die Erhebung personenbezogener Daten ist gemäß Ziffer 2
des Anordnungsbeschlusses ausgelegt.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Anordnungsbeschluss kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe “Widerspruch erhoben werden. Die
Frist beginnt mit Ablauf des Tages der öffentlichen Bekannt-
machung. Der Widerspruch ist beim Landesamt für Ländli-
che Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Groß
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